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Antrag Nr. 20-26 / A 05546 von der SPD / Volt - Fraktion 

vom 03.04.2025, eingegangen am 03.04.2025 

 

 

Sehr geehrte Damen* und Herren*, 

 

in Ihrem im Betreff genannten Antrag fordern Sie:  

Das Mobilitätsreferat wird dringend gebeten, gezielte Maßnahmen zur Verbesserung 

der Verkehrssicherheit am Rotkreuzplatz sowie im Umfeld der Rudolf-Diesel-Realschule 

zu ergreifen. Die Sicherheit von Schüler*innen im Straßenverkehr muss allgemein 

höchste Priorität haben – unabhängig davon, ob es sich um einen dezidierten Schulweg 

handelt oder nicht. 

 

Nach dieser Untersuchung sei die Rudolf-Diesel-Realschule in Neuhausen im Jahr 2023 die 

Schule mit den bayernweit meisten Unfällen im Umkreis von 400 m. Am Knoten Landshuter 

Allee / Nymphenburger Straße sei es in den letzten Jahren immer wieder zu Rechtsabbiegeun-

fällen gekommen, bei denen Radfahrende durch Kfz verletzt worden seien. Vor Ort in Neuhau-

sen bestehe nach Ansicht der Antragsteller*innen dringender Handlungsbedarf und diese Kon-

fliktsituation solle so schnell wie möglich beseitigt werden, ganz im Sinne der Vision Zero – 

also dem Ziel, eine sogenannte „fehlerverzeihende Infrastruktur“ und keine Verkehrstoten und 

Schwerverletzen mehr im Münchner Straßenverkehr zu haben. 

 

Nach § 60 Abs. 9 Geschäftsordnung (GeschO) dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtrats-

mitglieder nur auf Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat zuständig ist. Der 

Inhalt Ihres Antrages betrifft jedoch Maßnahmen zur Umsetzung der Mobilitätsstrategie der 

„Vision Zero“ (Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Verkehrssicherheit und Unfallanalyse sowie Ver-

kehrsanordnung und der Verkehrssteuerung) und damit eine laufende Angelegenheit, deren 
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Besorgung nach Art. 37 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) und § 22 GeschO dem Oberbürger-

meister obliegt, weshalb eine beschlussmäßige Behandlung im Stadtrat rechtlich nicht möglich 

ist. 

 

Zu Ihrem Antrag vom 03.04.2025 teile ich Ihnen in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister 

Folgendes mit: 

 

Schulen weisen in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen, wie hier dem Mittleren Ring, und auch 

nahe an hoch belasteten Knotenpunkten, wie hier die genannte Kreuzung, viele nicht schul-

wegbedingte Unfälle auf. Das Mobilitätsreferat hält die Methodik der genannten Untersuchung 

daher für zumindest diskussionswürdig. So werden durch den willkürlich festgesetzten Radius 

(400 m) um die Schulen im konkreten Fall auch Unfälle auf dem Mittleren Ring hinzugezählt. 

 

Unabhängig von solchen Untersuchungen misst die Stadtverwaltung, im Besonderen das Mo-

bilitätsreferat der Schulwegsicherheit im Rahmen ihrer Mobilitätsstrategie und des vom Stadt-

rat 2018 beschlossenen strategischen Ziels der „Vision Zero“ (keine Verkehrstoten und 

Schwerverletzten im Straßenverkehr) höchste Bedeutung bei. Um dieses Ziel zu erreichen, 

wurde ein vielschichtiges System entwickelt. Neben den kommunalen Pflichtaufgaben, wie der 

Arbeit der Unfallkommission, die sich mit Unfallhäufungsstellen beschäftigt, werden auch po-

tenzielle Gefahrenstellen frühzeitig identifiziert, um bereits bei ersten Anzeichen gezielt gegen-

steuern zu können. Ein zentrales Handlungsfeld ist dabei die Schulwegsicherheit, denn Kinder 

und Jugendliche gehören zu den besonders schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmer*innen. 

 

Dem Bereich Schulwegsicherheit des Mobilitätsreferates ist es ein großes Anliegen, durch die 

tägliche Arbeit für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, insbesondere für die schwächsten Ver-

kehrsteilnehmer*innen, also für die zu Fuß gehenden Grundschüler*innen, die sich auf dem 

Weg zur Schule und von der Schule nach Hause oftmals erstmalig regelmäßig und eigenstän-

dig im öffentlichen Straßenraum bewegen. Darüber hinaus werden aber auch zurückgelegte 

Schulwege zu Fuß und mit dem Fahrrad der Schüler*innen von weiterführenden Schulen auf 

ihre Sicherheit hin von der Schulwegsicherheit überprüft und betrachtet. 

 

Zur Verbesserung der Schulwegsicherheit kommen eine Vielzahl an Maßnahmen in Betracht: 

Zum Beispiel die Ausweisung von Geschwindigkeitsreduzierungen, Errichtung von Sichthalt-

verboten und Gefahrenhinweisbeschilderungen, Aufbringung von Piktogrammen auf der Fahr-

bahn, Errichtung von Querungshilfen zum Beispiel in Form von Fußgängerüberwegen, Licht-

signalanlagen, Verkehrshelferübergängen, Errichtung von baulichen Mittelinseln und Geh-

bahnaufweitungen, Ausweisung von Hol- und Bringzonen sowie der Einsatz von Schulweghel-

fer*innen. Durch die Mitarbeiter*innen der Schulwegsicherheit werden darüber hinaus auch re-

gelmäßig während der schulrelevanten Zeiten Verkehrsbeobachtungen im Umfeld von Schu-

len durchgeführt. 

 

Die Schulwegsicherheit ist damit ein integraler Bestandteil einer ganzheitlichen, präventiven 

und kooperativen Verkehrssicherheitsarbeit in München. Durch das Zusammenspiel von bauli-

chen, rechtlichen, pädagogischen und gesellschaftlichen Maßnahmen – ergänzt durch das En-

gagement der Bürger*innen – leistet die Landeshauptstadt München einen aktiven Beitrag zur 

Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmenden. 
 
Zum antragsgegenständlichen Beispiel der Kreuzung Nymphenburger Straße / Landshuter Al-
lee möchte ich noch anmerken, dass sowohl die Landshuter Allee als auch die Nymphenbur-
ger Straße Sprengelgrenzen für die Grundschulen darstellen. Das bedeutet, dass zumindest 
die besonders schutzwürdige Personengruppe der Grundschüler*innen auf dem Weg zur 
Schule oder von der Schule nach Hause weder die Nymphenburger Straße noch die 
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Landshuter Allee queren müssen. Unabhängig davon wurden an dieser Kreuzung bislang fol-
gende Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ergriffen: 

 

• Montage von Trixi-Spiegeln (Trixi-Spiegel sind eine spezielle Form von Verkehrsspie-

geln. Die kleinen Konvexspiegel werden direkt am Ampelmast angebracht und erfas-

sen durch ihre Wölbung einen vergrößerten Blickwinkel für abbiegender Lkw. Dadurch 

wird die Gefahr von „Toter Winkel“-Unfällen reduziert.) 

• Roteinfärbung der Radfurten zur Aufmerksamkeitssteigerung im Konfliktbereich 

• Baulich abgetrennte, gegenläufige Radwegführung an der Ostseite der Parallelfahr-

bahn zu Landshuter Allee zwischen Nymphenburger-Straße und Blutenburgstraße zur 

legalen Erreichung der Fahrradstraße Blutenburgstraße aufgrund einer fehlenden Que-

rung an der Oberfläche des Landshuter-Allee-Tunnels (Vermeidung des früheren 

„Geisterradelns“) 

• Anhebung von Zwischenzeiten der Lichtsignalanlage zu Gunsten einzelner Fußgän-

gerbeziehungen 

• Verlängerung der Mindestfreigabezeit der Lichtsignalanlage für Fußgänger*innen bei 

Querung der westl. Nymphenburger Straße 

• Anpassung einzelner Schaltzeiten der Lichtsignalanlage zum verbesserten Schutz be-

stimmter Fußgängerbeziehungen ggü. die Kreuzung verzögert räumenden Fahrzeugen 

• Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 auf den Nebenfahrbahnen der Landshu-

ter Allee. 

 

Selbstverständlich wird das Mobilitätsreferat diese wie auch andere für die Schulwegsicherheit 

und die allgemeine Verkehrssicherheit relevante Stellen fortlaufend beobachten und notwen-

dige Maßnahmen veranlassen. 

 

Um Kenntnisnahme von den vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Ich gehe davon aus, 

dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Georg Dunkel 
Berufsmäßiger Stadtrat 
Mobilitätsreferent 


